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Kinder liebevoll aufgefangen
BREGENZ Seit 40 Jahren besteht 
im Vorarlberger Kinderdorf eine 
Auffanggruppe. Hier werden Kin-
der und Jugendliche betreut, die 
in Krisensituationen nicht in ihrer 
Familie bleiben können. Die Nach-
frage nach diesem Schutzangebot 
steigt stetig. Belastende Lebenssi-
tuationen hinterlassen in der Auf-
fanggruppe deutliche Spuren. „Wir 
hatten sowohl 2023 als auch im 
aktuellen Jahr die höchste Auslas-
tung seit Bestehen zu bewältigen“, 
verdeutlicht Georg Thoma, seit 31 
Jahren in verschiedensten Funktio-
nen im Kinderdorf Kronhalde tätig, 
seit Jänner dieses Jahres als leiten-
der Mitarbeiter in der Auffanggrup-
pe. Insgesamt knapp 2000 Kinder 
zwischen fünf und 13 Jahren wur-
den seit der Gründung 1984 in der 
Auffanggruppe betreut. 541 Kinder 
waren es allein in den vergangenen 
zehn Jahren, darüber hinaus fan-
den 203 Babys und Kleinkinder in 
privaten Krisenpflegefamilien ein 
Zuhause auf Zeit. Heuer wurden 

bis Ende September bereits 55 Kin-
der aufgenommen und damit um 
35 Prozent mehr als in den Jahren 
davor.

Gewalt und Trennung
Die Auslöser, die eine Krisenbe-
treuung nötig machen, sind laut 
Thoma vielfältig. Er nennt Erzie-
hungsschwierigkeiten, Überlastung 
bzw. Überforderung der Eltern, ge-
sundheitliche Pro-
bleme, Sucht und 
p s ych i s ch e n E r -
krankungen. Ver-
stärkt sind Kin-
der zudem von 
häuslicher Gewalt 
sowie strittigen 
Trennungen be-
troffen: „Diese 
Problematik ist in 
den vergangenen 
Jahren deutlich 
gestiegen.“ Das 
zeigt naturgemäß 
Auswirkungen bei 

den betroffenen 
Kindern: „Sie sind 
oft traurig, wütend 

und aggressiv“, 
beschreibt Georg 

Thoma das Chaos an Gefühlen. 
Häufig kommen noch Schwierigkei-
ten im sozialen Umfeld und in der 
Schule dazu. Das alles stellt auch 
die Mitarbeitenden vor Herausfor-

derungen. „Die Betreuung verlangt 
vom Fachpersonal ein hohes Maß 
an Flexibilität, Fachlichkeit und 
Präsenz ebenso wie Wertschätzung 
und Kompetenz im Kontakt mit El-
tern und Familienangehörigen“, be-
richtet Thoma.

Wunsch nach Fahrdienst
Eine ebenfalls enorme Aufgabe 
stellt die große Altersspanne der 
Kinder dar. „Den Bedürfnissen von 
noch jungen Kindern und zugleich 
von Jugendlichen in kritischen Le-
bensphasen gerecht zu werden, ist 
sehr fordernd“, kann Georg Thoma 
aus Erfahrung berichten. Zudem 
sei es meist sinnvoll, dass die be-
treuten Kinder weiterhin ihre bishe-
rige Schule bzw. ihren Kindergarten 
besuchen können. „Dies würde je-
doch einen permanent verfügbaren 
Fahrdienst notwendig machen oder 
eine Ausweitung des Angebots“, 
sieht man seitens des Vorarlberger 
Kinderdorfs wünschenswertes Ent-
wicklungspotenzial. VN-MM

40 Jahre Auffanggruppe im Kinderdorf. Bedarf an dieser Unterstützung steigt.

Neues zum illegalen 
Glücksspiel

In Österreich ist nur der 
Bund zur Durchführung 
von Glücksspielen berech-
tigt. Dieses Recht kann 
ausschließlich durch die 
Erteilung von Konzessionen 
übertragen werden. Ein Ver-

stoß gegen dieses Glücksspielmonopol kann 
sowohl für Glücksspielanbieter als auch für 
Spieler erhebliche Konsequenzen haben.

Rückforderungsanspruch bei Verlusten. 
Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat bereits 
entschieden, dass Spieler ihre Verluste von 
illegalen Online-Casinos zurückfordern kön-
nen. Begründet wird dies mit der Unwirk-
samkeit des Glücksspielvertrags, wenn der 
Glücksspielanbieter keine Konzession hat. 
Auf dieser Grundlage wurde in der Ver-
gangenheit eine Vielzahl von Gerichtsver-
fahren gegen Glücksspielanbieter geführt. 
Doch bislang war nicht geklärt, ob auch ein 
Glücksspielanbieter die bereits ausbezahlten 
Gewinne von Spielern zurückfordern kann.

Neuer OGH-Fall. Erst kürzlich befasste sich 
der OGH mit der Frage, ob auch der Betrei-
ber eines illegalen Online-Casinos bereits 
ausbezahlte Gewinne zurückfordern kann. 
Konkret hatte ein Glücksspielanbieter eine 
Spielerin auf Rückzahlung von Gewinnen in 
der Höhe von mehreren tausend Euros ge-
klagt und sich dabei auf die Unwirksamkeit 
des Glücksspielvertrags gestützt. 

Glücksspielanbieter können Gewinne 
zurückfordern. Der OGH gab der Klage statt 
und sprach aus, dass der Anbieter eines 
illegalen Online-Casinos bereits ausbezahlte 
Gewinne zurückfordern kann. Der OGH be-
gründet seine Entscheidung damit, dass ein 
solcher Rückzahlungs-Anspruch des Glücks-
spielanbieters die Spieler vom verbotenen 
Spiel abhalten kann. Spieler sollen also nicht 
einerseits ihre Gewinne behalten, anderer-
seits aber ihre Verluste zurückfordern. Eine 
risikolose Teilnahme am verbotenen Spiel ist 
sohin nicht möglich.

DAS AKTUELLE RECHT 
Mag. Sebastian Smodics

Mag. Sebastian Smodics ist Rechtsanwalt 
in Bregenz

QUIZ

In welcher Gemeinde wurde Franz Anton Kuen 
(1679–1742), Bildhauer des Barock, geboren?
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Die Auffanggruppe wirkt für Kinder in akuten Krisensituationen 
buchstäblich wie ein Schutzschirm. VOKI

Georg Thoma könnte noch mehr 
Plätze füllen.  VOKI

IM GEDENKEN AN UNSERE LIEBEN
Alle Gestecke in verschiedenen Farben und Modellen erhältlich

A B  D O N N E R S TA G ,  17.10.

ALLERHEILIGEN- 
GESTECK 
KLASSISCH
Ø Tonschale: 13 cm, Höhe des 
Gesteckes: mind. 20 cm, flache 
und hohe Modelle in 
verschiedenen Farben

per Stück

7,99

ALLERHEILIGENGESTECK
EXKLUSIV
Ø Tonschale: 19 cm, Höhe des Gesteckes: 
mind. 65 cm

per Stück

19,99

ALLERHEILIGEN-
GESTECK MEDIUM
Ø Tonschale: 16 cm, Höhe des 
Gesteckes: mind. 50 cm, diverse 
Modelle in verschiedenen Farben

per Stück

12,99

CHRYSANTHEME 
MULTIFLORA
im 14-cm-Topf, Höhe inkl. Topf: 
ca. 30 cm, in verschiedenen 
Blüten farben wie Gelb, 
Purple, Weiß etc.

per Stück

2,79 Di
e 
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Recyclingheld - 

Verpackung recyclebar

3-TAGE-GRABLICHT 
REGENFEST
verschiedene Motive

KOMPOSITIONS-
ÖLLICHT NR. 7,
DOPPELPKG.

dauerhaft erhältlich

per Packung

2,79
dauerhaft erhältlich

per Stück

1,99

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Aktionsartikel, im Unterschied zu unserem dauerhaft erhältlichen Sortiment, nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Abgabe nur in Haushaltsmengen und 
solange der Vorrat reicht. Beim Kauf eines Elektro-/Elektronikartikels können Sie Zug um Zug ein Gerät gleichwertiger Art unentgeltlich in unserer Filiale zurückgeben. Kein Flaschenpfand, inkl. sämt-
licher Steuern. Die „statt“-Preise waren unsere bisher gültigen Verkaufspreise. Bitte beachten Sie, dass vereinzelte Filialen ein abweichendes Sortiments- und Aktionsartikelangebot führen. Diese sind 
auf hofer.at/fi lialen zu fi nden sowie vor Ort entsprechend gekennzeichnet. Technische und optische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

hofer.at


